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(54) Haushaltgerätevorrichtung mit einem Korpus, einem Verschlusselement sowie einer an dem 
Korpus und an dem Verschlusselement befestigten Leitung

(57) Die Erfindung betrifft eine Haushaltsgerätevor-
richtung (2) mit einem Korpus (3) und einem daran zwi-
schen einer geschlossenen Stellung und einer geöffne-
ten Stellung beweglich angeordneten Verschlussele-
ment (5) zum Verschließen eines im Korpus (3) befind-
lichen Lagerraumes sowie mit einer sowohl am Korpus
(3) als auch an dem Verschlusselement (5) angeordne-
ten Leitung (17), und mit einem Leitungsgehäuse (18),

in dem in der geschlossenen Stellung des Verschlusse-
lements (5) zumindest ein Leitungsabschnitt (17’) ange-
ordnet ist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine
Länge des Leitungsabschnittes (17’) in der geöffneten
Stellung des Verschlusselements (5) kleiner ist als eine
Länge des Leitungsabschnittes (17’) in der geöffneten
Stellung des Verschlusselements (5).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Haushaltsgerätevor-
richtung mit einem Korpus und einem daran zwischen
einer geschlossenen Stellung und einer geöffneten Stel-
lung beweglich angeordneten Verschlusselement zum
Verschließen eines im Korpus befindlichen Lagerraumes
sowie mit einer sowohl am Korpus als auch an dem Ver-
schlusselement befestigten Leitung, und mit einem Lei-
tungsgehäuse, in dem in der geschlossenen Stellung des
Verschlusselements zumindest ein Leitungsabschnitt
angeordnet ist.
[0002] Eine solche Haushaltsgerätevorrichtung kann
insbesondere Teil eines Kältegerätes sein. Bei Kältege-
räten, insbesondere Haushaltskältegeräten wie Kühl-
schränken, Gefrierschränken oder Kühl-Gefrier-Kombi-
nationen, kann das Verschlusselement eine Bedienein-
heit und/oder Anzeigeeinheit zur Steuerung von Funkti-
onen und Anzeige von Betriebszuständen des Kältege-
rätes aufweisen. Denkbar ist auch, dass das Verschlus-
selement einen Eisspender und/oder einen Wasser-
spender aufweist. In solchen Fällen besteht die Notwen-
digkeit, eine elektrische Leitung und/oder eine
Wasserleitung von dem Korpus in das Verschlussele-
ment zu führen.
[0003] Aus der DE 10 2008 026 709 A1 ist eine Anord-
nung zur Führung eines Kabels von einem Korpus eines
Möbelelementes oder Gerätes zu einem Verschlussele-
ment bekannt, wobei die Anordnung ein Gehäuse auf-
weist, in dem ein Abschnitt des Kabels verläuft, sodass
dieser Abschnitt verdeckt oder geschützt werden soll.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine eingangs genannte Haushaltsgerätevor-
richtung bereitzustellen, welche eine sichere und lang-
lebige Führung der Leitung zwischen dem Korpus und
dem Verschlusselement ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass eine
Länge des Leitungsabschnittes in der geöffneten Stel-
lung des Verschlusselements kleiner ist als eine Länge
des Leitungsabschnittes in der geöffneten Stellung des
Verschlusselements.
[0006] Das Leitungsgehäuse dient somit als Aufnah-
meraum für einen Teil des Leitungsabschnittes der im
geschlossenen Zustand des Verschlusselements nicht
benötigt wird, jedoch im geöffneten Zustand des Ver-
schlusselements benötigt wird, damit ohne eine (elasti-
sche) Streckung der Leitung die Leitung vom Korpus zum
Verschlusselement geführt wird. Die Leitung kann beim
Öffnen des Verschlusselements zumindest teilweise aus
dem Leitungsgehäuse herausgezogen werden, vorzugs-
weise ausschließlich durch die Öffnungsbewegung des
Verschlusselements selbst. Beim Schließen des Ver-
schlusselements kann der herausgezogene Abschnitt
des Leitungsabschnitts wieder in das Leitungsgehäuse
hineinbewegt werden, ebenfalls vorzugsweise aus-
schließlich durch die Bewegung des Verschlussele-
ments selbst.
[0007] Das Verschlusselement kann durch eine Türe,

eine Klappe oder eine Schubladenfront gebildet sein. In
der geöffneten Stellung wird ein Innenbereich des Kor-
pus, insbesondere der Lagerraum für zu kühlendes oder
zu gefrierendes Gut, abhängig von dem Öffnungswinkel
teilweise oder vollständig für einen Benutzer zugänglich.
Das Verschlusselement kann eine in der geschlossenen
Stellung dem Korpus zugewandte Innenwandung und ei-
ne dem Korpus abgewandte Außenwandung aufweisen.
Die Innenwandung und die Außenwandung können ei-
nen mit thermischem Isolationsmaterial gefüllten Hohl-
raum begrenzen.
[0008] Die Leitung kann beispielsweise durch eine
elektrische Leitung, eine Datenleitung oder durch eine
Wasserleitung gebildet sein. Möglich ist auch, dass die
Leitung innerhalb einer äußeren Ummantelung sowohl
eine oder mehrere elektrische Leitung(en) und/oder Da-
tenleitungen und/oder eine oder mehrere Wasserlei-
tung(en) umfasst.
[0009] Ausführungsformen der Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse auf einer Außenwandung des
Korpus oder des Verschlusselements angeordnet ist.
Das Leitungsgehäuse kann dabei zerstörungsfrei lösbar
angeordnet sein, beispielsweise durch eine kraftschlüs-
sige und/oder formschlüssige Verbindung. Möglich ist
insbesondere eine Verrastung und/oder Verschraubung.
Sofern es sich bei dem Verschlusselement um eine Tür
handelt, erlaubt diese Ausführungsform einen einfachen
und kostengünstigen Türanschlagwechsel, indem das
Leitungsgehäuse von einem Monteur zunächst demon-
tiert und anschließend an einer anderen Position des
Korpus oder der Tür montiert werden kann. Denkbar ist,
dass das Leitungsgehäuse auf einem Deckelement des
Korpus angeordnet ist.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse zumindest teilweise, vor-
zugsweise vollständig, innerhalb des Korpus oder des
Verschlusselements angeordnet ist. Dies ermöglicht ei-
nerseits ein verhältnismäßig großes Leitungsgehäuse in
die Haushaltsgerätevorrichtung zu integrieren, sodass
die Leitung in großen Radien innerhalb des Leitungsgol-
des geführt werden kann. Die Gefahr eines Leitungsbru-
ches wird dadurch minimiert. Darüber hinaus kann das
Leitungsgehäuse derart positioniert werden, dass eine
Führung der Leitung im Übergangsbereich zwischen
dem Korpus und dem Verschlusselement möglichst oh-
ne kleine Radien erfolgen kann. Das Leitungsgehäuse
kann in einen Zwischenraum zwischen einer Außenwan-
dung und einer Innenwandung des Korpus oder des Ver-
schlusselements angeordnet sein. Eine Wandung bzw.
ein Wandabschnitt des Leitungsgehäuses kann einen
mit thermischem Isolationsmaterial gefüllten Hohlraum
begrenzen.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse an dem Korpus oder inner-
halb des Korpus angeordnet ist und eine nach vorne of-
fene Leitungsdurchtrittsöffnung aufweist. Die Leitungs-
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durchtrittsöffnung ist insbesondere in der geschlossenen
Stellung des Verschlusselements einer Rückwand des
Verschlusselements zugewandt. Die Rückwand stellt da-
bei eine dem Korpus zugewandte Wand dar, die insbe-
sondere in der geschlossenen Stellung des Verschluss-
elements den Lagerraum teilweise begrenzt. Durch die
Leitungsdurchtrittsöffnung kann die Leitung beim Öffnen
ungehindert nach vorne austreten und beim Schließen
wieder in das Leitungsgehäuse eintreten. Indem die Lei-
tungsdurchtrittsöffnung nach vorne offen ist, kann die
Leitung beim Öffnen des Verschlusselements, insbeson-
dere wenn das Verschlusselement nicht nur eine rotato-
rische sondern auch eine translatorische Bewegung aus-
führt, ausreichend und ohne erhöhten Kraftaufwand he-
rausgezogen werden. Die Leitungsdurchtrittsöffnung
kann in einem Deckel des Leitungsgehäuses ausgebildet
sein oder durch einen Deckel des Leitungsgehäuses zu-
mindest abschnittsweise begrenzt sein.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse an dem Korpus oder inner-
halb des Korpus angeordnet ist und dass das Leitungs-
gehäuse im Wesentlichen bündig mit einer Frontfläche
des Korpus angeordnet ist. Das Leitungsgehäuse steht
somit nicht nach vorne über den Korpus vor. Dies ermög-
licht nicht nur eine kompakte Anordnung des Leitungs-
gehäuses innerhalb der Haushaltsgerätevorrichtung.
Vielmehr wird auch eine Führung der Leitung in das Ver-
schlusselement ermöglicht, die verhältnismäßig große
Radien der Leitung erlaubt.
[0014] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zwei Leitungsgehäuse an dem Korpus oder inner-
halb des Korpus, vorzugsweise in Breitenrichtung an
zwei sich gegenüberliegenden Endabschnitten des Kor-
pus, angeordnet sind. Dabei kann nur eines der beiden
Leitungsgehäuse den erfindungsgemäßen Leitungsab-
schnitt aufweisen. Das jeweils andere Leitungsgehäuse
dient dabei dazu, den Leitungsabschnitt bei einem Tür-
anschlagswechsel aufzunehmen. Eines der zwei Lei-
tungsgehäuse kann durch einen Deckel vollständig ver-
schlossen sein.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse, vorzugsweise in Breitenrich-
tung mittig, in einem oberen oder unteren Endabschnitt
des Verschlusselements angeordnet ist. Sofern das Lei-
tungsgehäuse in einem oberen Endabschnitt angeordnet
ist, weist das Leitungsgehäuse vorzugsweise eine in ver-
tikaler Richtung nach oben offene Leitungsdurchtrittsöff-
nung auf. Sofern das Leitungsgehäuse in einem unteren
Endabschnitt angeordnet ist, weist das Leitungsgehäuse
vorzugsweise eine in vertikaler Richtung nach unten of-
fene Leitungsdurchtrittsöffnung auf. Ein mittig in dem
Verschlusselement angeordnetes Leitungsgehäuse er-
möglicht auf besonders einfache Weise einen Tür An-
schlagwechsel. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass die Haushaltsgerätevorrichtung nur ein einziges
Leitungsgehäuse aufweist.
[0016] Der Korpus und das Verschlusselement kön-
nen durch ein oder mehrere Lagerelemente, zum Bei-

spiel Scharniere oder Auszugsschienen (Teleskopschie-
nen), miteinander verbunden sein. Das oder die Lagere-
lemente ermöglichen eine Verstellung des Verschlusse-
lements zwischen der geschlossenen Stellung der ge-
öffneten Stellung. Der Korpus und das Verschlussele-
ment können insbesondere mittels eines, mittels zweier
oder mittels mehrerer Mehrgelenksscharniere miteinan-
der verbunden sein. Ein Mehrgelenkscharnier zeichnet
sich dadurch aus, dass dieses sowohl eine Rotation als
auch eine Translationsbewegung zwischen dem Korpus
und dem Verschlusselement ermöglicht.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Leitungsgehäuse in einem Nahbereich eines
Lagerelementes angeordnet ist. Unter einem Nahbe-
reich ist hierbei zu verstehen, dass ein kleinstmöglicher
Abstand zwischen dem Leitungsgehäuse und dem La-
gerelement weniger als 10 cm, vorzugsweise weniger
als 5 cm, weiter vorzugsweise weniger als 3 cm bevor-
zugt weniger als 1 cm beträgt.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine Leitungsdurchtrittsöffnung des Leitungsge-
häuses in einem Nahbereich eines Lagerelementes an-
geordnet ist. Dies ermöglicht einerseits auf einfache Art
und Weise eine verhältnismäßig unauffällige Führung
der Leitung zwischen dem Korpus und dem Verschlus-
selement. Andererseits kann die Leitung mittelbar
und/oder unmittelbar durch das Lagerelement abgestützt
sein. Insbesondere kann eine Oberfläche des Lagerele-
mentes als ab Stützfläche dienen. Eine Relativbewegung
zwischen der Stützfläche des Lagerelementes und dem
darauf abgestürzten Abschnitt der Leitung ist dabei denk-
bar.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Haushaltsgerätevorrichtung eine Leitungsrück-
führungsvorrichtung zur Rückführung des Leitungsab-
schnitts in das Leitungsgehäuse beim Schließen des
Verschlusselements aufweist. Die Leitungsrückfüh-
rungsvorrichtung kann insbesondere ein Federelement
umfassen. Das Federelement kann in der geöffneten
Stellung des Verschlusselements eine größere Vorspan-
nung aufweisen als in der geschlossenen Stellung des
Verschlusselements. Das Federelement kann insbeson-
dere durch ein zu der Leitung separates Bauteil gebildet
sein. Das Federelement kann zum Beispiel durch eine
Schraubenfeder gebildet sein.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Verschlusselement ein Befestigungsmittel für
ein, insbesondere plattenförmiges, Dekorelement sowie
ein Abdeckelement zum teilweisen oder vollständigen
Abdecken des Befestigungsmittels aufweist und dass
das Abdeckelement ein Halteelement und/oder ein Füh-
rungselement zum Halten und/oder Führen der Leitung
aufweist. Das Halteelement kann insbesondere ausge-
bildet sein, eine kraftschlüssige und/oder formschlüssige
Halterung der Leitung zu gewährleisten. Ein Halteele-
ment kann beispielsweise durch zwei sich gegenüber-
stehende Rastnasen gebildet sein, wobei die Leitung
zwischen die Rastnasen eingeclipst ist. Ein Halteelement
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kann ebenso durch eine die Leitung im Wesentlichen
spielfrei aufnehmende Nut gebildet sein. Ein Führungs-
element kann durch eine die Leitung im Wesentlichen
mit Spiel aufnehmende Nut gebildet sein. Ein Führungs-
element kann ebenso durch eine die Leitung kontaktie-
rende Führungsfläche gebildet sein. Die Führungsfläche
kann eben oder gekrümmt sein, insbesondere kann eine
Krümmung der Führungsfläche einen minimalen Biege-
radius der Leitung vorgeben. Es können mehrere Halte-
elemente und/oder Führungselemente an dem Abdeck-
element vorgesehen sein. Denkbar ist, dass das oder die
Halteelemente bzw. Führungselemente einstückig mit
dem Abdeckelement ausgebildet sind. Das Abdeckele-
ment kann aus Kunststoff bestehen.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Haushaltsgerätevorrichtung ein Lagerelement,
insbesondere ein Scharnier oder eine Auszugsschiene,
sowie ein an dem Lagerelement angeordnetes Haltee-
lement und/oder Führungselement zum Halten und/oder
Führen der Leitung umfasst. Das Halteelement oder Füh-
rungselement kann dabei grundsätzlich funktionsgleich,
insbesondere baugleich, zu dem an der Abdeckung an-
geordneten Halteelement oder Führungselement ausge-
bildet sein. Um den Einsatz eines herkömmlichen Lage-
relementes weiterhin zu ermöglichen, kann vorgesehen
sein, dass das Halteelement oder das Führungselement
ein bezüglich dem Lagerelement separates Bauteil ist.
Das Halteelement oder Führungselement kann aus
Kunststoff oder Metall bestehen.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Leitung mittels einer, insbesondere lösbaren,
Steckverbindung an dem Korpus und/oder an dem Ver-
schlusselement befestigt ist. Auf diese Weise wird ein
einfach zu bewerkstelligender Türanschlagswechsel er-
möglicht. Es kann vorgesehen sein, dass das Leitungs-
gehäuse eine Steckverbindung zum Befestigen der Lei-
tung aufweist. Diese Steckverbindung ist somit gegenü-
ber äußeren Einflüssen geschützt.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zumindest ein beweglicher Abschnitt der Leitung,
der sich beim Öffnen bzw. Schließen des Verschlusse-
lements gegenüber dem Korpus und/oder dem Ver-
schlusselement relativ bewegt, eine Zusatzummante-
lung aufweist. Die Zusatzummantelung reduziert einer-
seits die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Lei-
tung durch häufiges Öffnen bzw. Schließen des Ver-
schlusselements. Andererseits wird die Leitung durch
Beschädigungen durch einen direkten Eingriff eines Be-
nutzers geschützt. Die Zusatzummantelung kann aus
Kunststoff oder Metall bestehen. Denkbar ist insbeson-
dere, dass die Zusatzummantelung teilweise oder voll-
ständig aus einem textilen Material besteht. Beispiels-
weise kann die Zusatzummantelung zumindest teilweise
durch ein Gewebe gebildet sein. Um einerseits die Kos-
ten zu reduzieren und andererseits eine kompakte Füh-
rung der Leitung zwischen dem Korpus und dem Ver-
schlusselement zu gewährleisten, kann vorgesehen
sein, dass die Zusatzummantelung bezüglich der Länge

der Leitung nur an einem Abschnitt vorgesehen ist.
Grundsätzlich denkbar ist jedoch auch, dass die Leitung
entlang ihrer kompletten Länge eine Zusatzummante-
lung aufweist. Gemäß einer Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Zusatzummantelung einen minimalen
Biegeradius der Leitung vorgibt. Die Zusatzummante-
lung verhindert somit, dass die Leitung einen kleineren
Biegeradius als den durch die Zusatzummantelung de-
finierten minimalen Biegeradius einnimmt. Die Zusat-
zummantelung kann mehrere bzw. eine Vielzahl von Ket-
tengliedern aufweisen. Vorzugsweise ist die Zusatzum-
mantelung ausschließlich an der Leitung befestigt
und/oder ortsfest zu einem Abschnitt der Leitung ange-
ordnet.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Haushaltsgerätevorrichtung ein an dem Ver-
schlusselement befestigtes Dekorelement aufweist. Vor-
zugsweise ist das Dekorelement plattenförmig ausge-
führt. Beispielsweise kann das Dekorelement durch eine
Möbelplatte gebildet sein. Das Dekorelement kann in ei-
ner Höhenrichtung (d.h. vertikal) und/oder in einer Brei-
tenrichtung (d.h. horizontal) über Endabschnitte des Ver-
schlusselements ragen, insbesondere kann das Dekor-
element zumindest in der geschlossenen Stellung des
Verschlusselements das Leitungsgehäuse nach vorne
abdecken. Für einen vor der Haushaltsgerätevorrichtung
stehenden Benutzer ist das Leitungsgehäuse in diesem
Fall nicht sichtbar.
[0025] Denkbar ist, dass in dem Leitungsgehäuse ein
Sensor, beispielsweise ein Türöffnungssensor, angeord-
net ist. Denkbar ist ebenso, dass in dem Leitungsgehäu-
se ein Türöffnungsmechanismus oder Bauteile eines
Türöffnungsmechanismus zum automatischen Öffnen
des Verschlusselements angeordnet sind.
[0026] Das Leitungsgehäuse kann teilweise oder voll-
ständig aus Kunststoff bestehen. Das Leitungsgehäuse
kann einen Deckel zum abschnittsweisen Verschließen
des Leitungsgehäuses aufweisen. Vorzugsweise in dem
Deckel kann eine Leitungsdurchtrittsöffnung vorgesehen
sein. Denkbar ist, dass das Leitungsgehäuse einstückig
ausgeführt ist. Das Leitungsgehäuse kann eine im We-
sentlichen quaderförmige Form aufweisen.
[0027] Das Leitungsgehäuse kann mehrteilig ausge-
bildet sein. Insbesondere kann das Leitungsgehäuse ein,
beispielsweise wannenförmiges, Basiselement aufwei-
sen, welches mit einem Deckelelement verschließbar ist.
Dabei kann sowohl das Basiselement als auch das De-
ckelelement, vorzugsweise vollständig, innerhalb des
Korpus oder innerhalb des Verschlusselements ange-
ordnet sein. Denkbar ist, dass entweder das Basisele-
ment und/oder das Deckelement durch eine Wandung
des Korpus oder des Verschlusselements gebildet ist, z.
B. ein Deckelement des Korpus. Denkbar ist aber auch,
dass sowohl das Basiselement als auch das Deckele-
ment bezüglich der Wandung des Korpus und des Ver-
schlusselements separate Bauteile sind. Denkbar ist,
dass das Basiselement und/oder das Deckelement ein-
stückig mit einem Elektronikgehäuse ausgebildet sind.
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Eine Aufteilung des Leitungsgehäuses in ein Basisele-
ment und ein Deckelement ermöglicht eine leichtere
(Erst)Montage der Leitung bzw. eines Steckelements für
die Leitung, da die Zugänglichkeit, insbesondere zu ei-
nem hinteren Abschnitt des Leitungsgehäuses, verbes-
sert wird.
[0028] Erfindungsgemäß ist grundsätzlich bereits ein
einziges Leitungsgehäuse, in dem sich - zumindest in
der geschlossenen Stellung des Verschlusselements -
ein Leitungsabschnitt befindet, ausreichend. Denkbar ist
jedoch auch, dass die Haushaltsgerätevorrichtung meh-
rere, zum Beispiel zwei, Leitungsgehäuse, in denen sich
jeweils ein Leitungsabschnitt in der geschlossenen Stel-
lung des Schließelements befindet, aufweist. Ein erstes
Leitungsgehäuse kann dabei an oder in dem Korpus an-
geordnet sein, während ein zweites Leitungsgehäuse an
oder in dem Verschlusselement angeordnet sein kann.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Haushaltsgerätevorrichtung ein Kältegerät ist
und vorzugsweise das Verschlusselement eine Tür ist.
Das Verschlusselement bzw. die Tür kann über zwei
Mehrgelenksscharniere mit dem Korpus verbunden sein.
Denkbar ist, dass das Kältegerät zwei oder mehrere Ver-
schlusselemente bzw. Türen aufweist und zwei oder
mehrere Leitungen von dem Korpus erfindungsgemäß
in die Verschlusselemente bzw. Türen geführt sind.
[0030] Mit Angaben "oben", "unten", "vorne", "hinten,
"horizontal", "vertikal", "Tiefenrichtung",
"Breitenrichtung", "Höhenrichtung" etc. sind die bei be-
stimmungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemä-
ßem Anordnen der Haushaltsgerätevorrichtung bzw. des
Kältegeräts und bei einem dann vor der Haushaltsgerä-
tevorrichtung bzw. dem Kältegerät stehenden und in
Richtung der Haushaltsgerätevorrichtung bzw. des Käl-
tegeräts blickenden Beobachter gegebenen Positionen
und Orientierungen angegeben.
[0031] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden anhand der beigefügten Figuren erläutert.
Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Haushaltskältegerätes gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 schematische Darstellungen von Draufsichten
auf das Haushaltskältegerät aus Fig. 1,

Fig. 3 einen Ausschnitt der Darstellung aus Fig. 1,
Fig. 4 einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen

Haushaltskältegerätes gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel ,

Fig. 5 einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen
Haushaltskältegerätes gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel,

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
eines vierten Ausführungsbeispiels und

Fig. 7 einen Ausschnitt eines fünften Ausführungsbei-
spiels.

[0032] Gleiche oder funktionsgleiche Elemente sind im

Folgenden mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0033] Fig. 1 zeigt eine Darstellung eines Haushalts-
kältegerätes 1, in Form eines Kühlschrankes, umfassend
eine erfindungsgemäße Haushaltsgerätevorrichtung 2.
Die Haushaltsgerätevorrichtung 2 umfasst einen Korpus
3 sowie ein an dem Korpus mittels zweier Lagerelemente
4 schwenkbar angeordnetes Verschlusselement 5. Die
Lagerelemente 4 sind jeweils durch Mehrgelenksschar-
niere 6 gebildet. Das Haushaltskältegerät 1 ist in einer
Möbelnische xxx angeordnet, die zu Illustrationszwe-
cken transparent dargestellt ist. Sofern das Verschluss-
element 5 aus der in Fig. 1 gezeigten geschlossenen
Stellung in eine geöffnete Stellung gebracht wird, führt
dieses gegenüber dem Korpus 3 somit sowohl eine Ro-
tationsbewegung als auch eine Translationsbewegung
aus. Das Verschlusselement 5 ist in diesem Fall durch
eine Tür 7 gebildet. Innerhalb des Korpus 3 befindet sich
ein nicht dargestellter Lagerraum zur Aufnahme von
Kühlgut, der durch die Tür 7 zugänglich ist. Sowohl der
Korpus 3 als auch die Tür 7 weisen zwischen Außen-
wandungen und Innenwandungen Hohlräume auf, die
mit thermischem Isolationsmaterial gefüllt sind. Der Kor-
pus 3 weist als Außenwandung Seitenwände 8, ein Deck-
element 9, ein Bodenelement sowie eine Rückwand 10
(siehe Fig. 2) auf. Zwischen dieser Außenwandung und
einem Innenbehälter 11 als Innenwandung befindet sich
ein Hohlraum 12, der mit dem thermischen Isolationsma-
terial gefüllt ist. Die Tür 7 weist eine Außenwandung 13
sowie eine in der geschlossenen Stellung der Tür 7 dem
Lagerraum zugewandte Innenwandung 14 im Sinne ei-
ner Rückwand auf. Zwischen der Außenwandung 13 und
der Innenwandung 14 befindet sich ein Hohlraum der mit
dem thermischen Isolationsmaterial gefüllt ist. Die Tür 7
weist ein Befestigungsmittel 15 zur Befestigung eines
plattenartigen Dekorelements, zum Beispiel einer Mö-
belplatte, auf. Jene Abschnitte des Befestigungsmittels
15, welche auf einer Schmalseite der Tür 7 angeordnet
sind, sind durch ein Abdeckelement 16 im Wesentlichen
abgedeckt. Zwischen dem Korpus 3 und der Tür 7 ver-
läuft eine Leitung 17. Die Leitung 17 ist sowohl am Korpus
3 als auch an der Tür 7 befestigt. Die Leitung 17 tritt aus
einem Leitungsgehäuse 18 aus dem Korpus 3 aus, ver-
läuft entlang einer oberen Schmalseite der Tür 7 und tritt
auf der oberen Schmalseite in die Tür 7 ein. Das Lei-
tungsgehäuse 18 ist sowohl in Breitenrichtung X als auch
in Höhenrichtung Z an einem Randabschnitt des Korpus
angeordnet. Das Leitungsgehäuse 18 ist vollständig in-
nerhalb des Korpus angeordnet. Dabei steht das Lei-
tungsgehäuse 18 nicht über eine Frontfläche 39 des Kor-
pus 3 hervor, d.h. ein Frontabschnitt des Leitungsgehäu-
ses 18 verläuft bündig mit der Frontfläche 39.
[0034] Fig. 2 zeigt zwei schematische Darstellungen
von Draufsichten auf das Haushaltskältegerät von Fig.
1, wobei zu Illustrationszwecken das Deckelement 9
weggelassen wurde. Dabei ist in Fig. 2a die Tür 7 in der
geschlossenen Stellung dargestellt, während Fig. 2b die
Tür 7 in der geöffneten Stellung zeigt.
[0035] In der geschlossenen Stellung der Tür 7 befin-
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det sich ein Leitungsabschnitt 17’ der Leitung 17 inner-
halb des Leitungsgehäuses 18. Der Leitungsabschnitt
17’ bildet dabei eine U-förmige Schlaufe. In der geöffne-
ten Stellung der Tür 7 ist die Leitung 17 teilweise aus
dem Leitungsgehäuse 18 herausgezogen. Die Länge
des weiterhin in dem Leitungsgehäuses 18 verbleiben-
den Leitungsabschnittes 17’ ist kleiner als die Länge des
sich in dem Leitungsgehäuse 18 befindlichen Leitungs-
abschnittes 17’ in der geschlossenen Stellung der Tür 7.
Die Leitung 17 wird durch das Öffnen der Tür 7 aus dem
Leitungsgehäuse 18 herausgezogen bzw. nachgeführt,
sodass keine unerwünschte Erhöhung einer Zugkraft auf
die Leitung beim Öffnen der Tür 7 entsteht. Die Leitung
17 wird beim Öffnen der Türe 7 insbesondere nicht ge-
streckt.
[0036] In dem Korpus sind zwei Leitungsgehäuse 18
angeordnet. Diese befinden sich in Breitenrichtung X an
gegenüberliegenden Endabschnitten. Nur in jenem
(rechten) Leitungsgehäuse 18, welches in einem Nah-
bereich des Scharniers 6 angeordnet ist, befindet sich
ein Leitungsabschnitt 17’. Das andere (linke) Leitungs-
gehäuse 18 dient dazu, einen Leitungsabschnitt 17’ der
Leitung 17 bei einem Türanschlagswechsel aufzuneh-
men.
[0037] Jedes Leitungsgehäuse 18 weist einen Lei-
tungszuführungsabschnitt 19 auf. Mittels des Leitungs-
zuführungsabschnitts 19 kann die Leitung 17 von dem
Korpus 3 in das Leitungsgehäuse 18 geführt werden. Die
Leitung 17 ist von einem Elektronikgehäuse 38 mittels
des Leitungszuführungsabschnitts 19 in das Leitungsge-
häuse 18 geführt. Denkbar wäre auch, die Leitung 17
direkt von dem Hohlraum 12 mittels des Leitungszufüh-
rungsabschnitts 19 in das Leitungsgehäuse 18 zu führen.
Jeder Leitungszuführungsabschnitt 19 weist ein Steck-
element 20 auf, welches mit einem korrespondierenden
Steckelement 21 des Leitungsabschnittes 17’ verbunden
ist und eine Steckverbindung bildet (rechtes Leitungsge-
häuse 18) bzw. verbindbar ist (linkes Leitungsgehäuse
18).
[0038] Jedes Leitungsgehäuse 18 weist eine nach vor-
ne offene Leitungsdurchtrittsöffnung 22 auf, durch wel-
che die Leitung 17 aus dem Leitungsgehäuse 18 und
somit aus dem Korpus 3 austritt. Die Leitungsdurchtritt-
söffnung 22 des linken Leitungsgehäuses 18 ist durch
einen Deckel 23 vollständig verschlossen, welcher bei
einem Türanschlagswechsel entfernt werden kann. Das
rechte Leitungsgehäuse 18 weist einen Deckel 28 auf,
der eine Montageöffnung 29 teilweise verschließt, so-
dass lediglich die Leitungsdurchtrittsöffnung 22 offen
bleibt. Die Montageöffnung 29 erlaubt das Verstauen der
Leitung 17 während der Herstellung des Haushaltskäl-
tegerätes innerhalb des Leitungsgehäuses 18.
[0039] Die aus der Leitungsdurchtrittsöffnung 22 aus-
tretende Leitung 17 verläuft oberhalb des Scharniers 6
entlang einer Schmalseite 23 der Tür 7. Die Tür weist in
Breitenrichtung mittig eine Eintrittsöffnung 24 auf, durch
welche die Leitung in die Tür 7 eintritt. Die Eintrittsöffnung
24 weist ein Steckelement 25 auf, welches mit einem

korrespondierenden Steckelement 26 der Leitung 17 ei-
ne Steckverbindung bildet. Mittels der Steckverbindun-
gen im Leitungsgehäuse 18 bzw. an der Tür 7 wird eine
einfache Montage bzw. Demontage in einem Reparatur-
fall ermöglicht.
[0040] Wie insbesondere auch in Fig. 3 dargestellt,
weist die Leitung 17 eine Zusatzummantelung 30 auf.
Die Zusatzummantelung 30 ist nur auf einem Abschnitt
der Leitung 17 angeordnet. Die Zusatzummantelung 30
ist ortsfest auf der Leitung 17 angeordnet, insbesondere
verschiebt sich die Zusatzummantelung 30 während ei-
nem Öffnen oder Schließen der Tür 7 nicht gegenüber
der Leitung 17. Die Zusatzummantelung 30 ist durch eine
Schleppkette gebildet, deren Kettenglieder zwar eine
Biegung der Leitung 17 ermöglichen. Gleichzeitig wird
jedoch ein minimaler Biegeradius der Leitung 17 durch
die Zusatzummantelung 30 vorgegeben.
[0041] Fig. 4 zeigt einen zu Fig. 3 vergleichbaren Aus-
schnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels. Das Ab-
deckelement 16 weist Halteelemente 31 auf. Die Halte-
elemente 31 sind einstückig mit dem Abdeckelement 16
ausgebildet. Die Halteelemente 31 bilden jeweils eine
die Leitung 17 im Wesentlichen spielfrei aufnehmende
Nut. In dem die Leitung 17 von oben in die Nut einge-
drückt werden kann, wird eine einfache Montage, insbe-
sondere bei einem möglichen Türanschlagswechsel, er-
möglicht. Das Abdeckelement 16 weist weiterhin ein Füh-
rungselement 32 auf, welches ebenfalls einstückig mit
dem Abdeckelement 16 ausgebildet ist. Das Führungs-
element 32 ist durch einen Abschnitt einer Zylinderman-
telfläche gebildet und dient dazu die Leitung 17, welche
zunächst horizontal über das Abdeckelement 16 verläuft,
vertikal in die Tür 7 zu führen. Mittels der vorgegebenen
Krümmung des Führungselements 32 wird auch hier ein
minimaler Biegeradius vorgegeben.
[0042] Fig. 5 zeigt einen zu Fig. 3 vergleichbaren Aus-
schnitt eines dritten Ausführungsbeispiels. Hierbei weist
das Scharnier 6 ein daran angeordnetes Halteelement
33 auf. Das Halteelement 33 ist ein bezüglich des Schar-
niers 6 separat ausgebildetes Bauteil, welches nachträg-
lich an dem Scharnier 6 befestigt ist. Das Halteelement
33 gewährleistet, dass die Leitung 17 in vertikaler Rich-
tung Z auf einer vorgegebenen Höhe gehalten wird. Ein
unerwünschter Kontakt der Leitung mit dem Scharnier 6
insbesondere ein Schleifen der Leitung 17 entlang einer
Oberfläche des Scharniers 6, wird dadurch verhindert.
[0043] Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt einer Draufsicht
ähnlich zu Fig. 2 eines vierten Ausführungsbeispiels. Im
Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 weist das Haushaltskältegerät eine Leitungsrück-
führungsvorrichtung 34 auf, zur Rückführung des Lei-
tungsabschnitt 17’ in das Leitungsgehäuse 18 beim
Schließen der Tür 7. Die Leitungsrückführungsvorrich-
tung 34 umfasst ein Federelement 35, welches derart
angeordnet ist, dass dieses beim Öffnen der Tür 7 (wei-
ter) gespannt wird. In der geöffneten Stellung der Tür 7
übt das Federelement 35 eine Rückstellkraft auf den Lei-
tungsabschnitt 17’ aus, sodass dieser beim Schließen
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der Tür 7 sicher und zuverlässig in das Leitungsgehäuse
18 zurückgezogen wird. Die Leitungsrückführungsvor-
richtung 34 weist weiterhin eine Führungsrolle 36 auf.
Über die Führungsrolle 36 kann der Leitungsabschnitt
17’ beim Öffnen der Tür 7 abrollen, sodass trotz der Lei-
tungsrückführungsvorrichtung 34 nur ein geringer zu-
sätzlicher Widerstand entsteht.
[0044] Fig. 7 zeigt einen Ausschnitt eines fünften Aus-
führungsbeispiels. Im Gegensatz zu den bisherigen Aus-
führungsbeispielen weist der Korpus 3 kein Leitungsge-
häuse auf. Vielmehr ist ein Leitungsgehäuse 18 in der
Tür 7 angeordnet. Das Leitungsgehäuse 18 weist eine
nach oben offene Leitungsdurchtrittsöffnung 22 auf,
durch welche der Leitungsabschnitt 17’ beim Öffnen der
Tür 7 nach geführt wird. Die Leitung 17 ist einerseits mit-
tels einer Steckverbindung in dem Leitungsgehäuse 18
befestigt und andererseits mittels einer Steckverbindung
an dem Korpus 3 befestigt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0045]

1 Haushaltskältegerät
2 Haushaltsgerätevorrichtung
3 Korpus
4 Lagerelement
5 Verschlusselement
6 Mehrgelenkscharnier
7 Tür
8 Seitenwand
9 Deckelement
10 Rückwand
11 Innenbehälter
12 Hohlraum
13 Außenwandung
14 Innenwandung
15 Befestigungsmittel
16 Abdeckelement
17 Leitung
17’ Leitungsabschnitt
18 Leitungsgehäuse
19 Leitungszuführungsabschnitt
20 Steckelement
21 Steckelement
22 Leitungsdurchtrittsöffnung
23 Deckel
24 Eintrittsöffnung
25 Deckel
26 Steckelement
28 Deckel
29 Montageöffnung
30 Zusatzummantelung
31 Halteelement
32 Führungselement
33 Halteelement
34 Leitungsrückführungsvorrichtung
35 Federelement

36 Führungsrolle
37 Möbelnische
38 Elektronikgehäuse
39 Frontfläche

Patentansprüche

1. Haushaltsgerätevorrichtung (2) mit einem Korpus
(3) und einem daran zwischen einer geschlossenen
Stellung und einer geöffneten Stellung beweglich
angeordneten Verschlusselement (5) zum Ver-
schließen eines im Korpus (3) befindlichen Lager-
raumes sowie mit einer sowohl am Korpus (3) als
auch an dem Verschlusselement (5) angeordneten
Leitung (17), und mit einem Leitungsgehäuse (18),
in dem in der geschlossenen Stellung des Verschlus-
selements (5) zumindest ein Leitungsabschnitt (17’)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Länge des Leitungsabschnittes (17’) in der geöff-
neten Stellung des Verschlusselements (5) kleiner
ist als eine Länge des Leitungsabschnittes (17’) in
der geöffneten Stellung des Verschlusselements (5).

2. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungsge-
häuse (18) zumindest teilweise, vorzugsweise voll-
ständig, innerhalb des Korpus (3) oder innerhalb des
Verschlusselements (5) angeordnet ist.

3. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Lei-
tungsgehäuse (18) an dem Korpus (3) oder inner-
halb des Korpus (3) angeordnet ist und eine nach
vorne offene Leitungsdurchtrittsöffnung (22) auf-
weist.

4. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Leitungsgehäuse (18) an dem Korpus
(3) oder innerhalb des Korpus (3) angeordnet ist und
dass das Leitungsgehäuse (18) im Wesentlichen
bündig mit einer Frontfläche (39) des Korpus (3) an-
geordnet ist.

5. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Leitungsgehäuse (18) an dem Kor-
pus (3) oder innerhalb des Korpus (3), vorzugsweise
in Breitenrichtung (X) an zwei sich gegenüberliegen-
den Endabschnitten des Korpus (3), angeordnet
sind.

6. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Leitungsgehäuse (18), vorzugsweise
in Breitenrichtung (X) mittig, in einem oberen oder
unteren Endabschnitt des Verschlusselements (5)
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angeordnet ist.

7. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Leitungsrückführungsvorrichtung (34) zur
Rückführung des Leitungsabschnitts (17’) in das Lei-
tungsgehäuse (18) beim Schließen des Verschlus-
selements (5) aufweist.

8. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungsrück-
führungsvorrichtung (34) ein Federelement (35) um-
fasst.

9. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verschlusselement (5) ein Befesti-
gungsmittel (15) für ein, insbesondere plattenförmi-
ges, Dekorelement sowie ein Abdeckelement (16)
zum teilweisen oder vollständigen Abdecken des
Befestigungsmittels (15) aufweist und dass das Ab-
deckelement (16) ein Halteelement (31) und/oder
ein Führungselement (32) zum Halten und/oder Füh-
ren der Leitung (17) aufweist.

10. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
ein Lagerelement (4), insbesondere ein Scharnier
oder eine Auszugsschiene, sowie ein an dem Lage-
relement (4) angeordnetes Halteelement (33)
und/oder Führungselement zum Halten und/oder
Führen der Leitung (17).

11. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leitung (17) mittels einer, insbeson-
dere lösbaren, Steckverbindung an dem Korpus (3)
und/oder dem Verschlusselement (5) befestigt ist.

12. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungsge-
häuse (18) eine Steckverbindung zum Befestigen
der Leitung (17) aufweist.

13. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest ein beweglicher Abschnitt der
Leitung (17), der sich beim Öffnen bzw. Schließen
des Verschlusselements (5) gegenüber dem Korpus
(3) und/oder dem Verschlusselement (5) relativ be-
wegt, eine Zusatzummantelung (30) aufweist.

14. Haushaltsgerätevorrichtung (2) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzum-
mantelung (30) einen minimalen Biegeradius der
Leitung (17) vorgibt.

15. Haushaltskältegerät (1), umfassend eine Haushalts-

gerätevorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.
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